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„Caritas ohne Ehrenamt ist keine Caritas“, so beschreibt der 
Deutsche Caritasverband das Verhältnis zwischen Ver -
bands arbeit und Ehrenamt. Grundlegend für das Ehren amt 
in der Caritas ist die tätige nächstenliebe. Dazu sind alle 
Menschen „guten Willens“ eingeladen. Die Be reit schaft, 
sich ehrenamtlich karitativ zu engagieren, ist – trotz haupt-
beruflicher Professionalisierung – unverändert hoch. 
 
Geändert haben sich die Erwartungen der Ehrenamtlichen 
an ein Engagement. Dazu gehören heute Vorbereitung, 
Qua  lifi zierung, Begleitung, absicherung gegen haftpflicht- 
und Unfallrisiken, auslagenersatz, anerkennung, Wert -
schät    zung und gute Rahmenbedingungen. 
 
Wesentlich für das Ehrenamt ist seine Unentgeltlichkeit. In 
den letzten Jahren sind hier jedoch Veränderungen zu be -
obachten. Eine Vergütung1 von – ursprünglich unentgeltli-
chem – Engagement scheint zunehmend nicht mehr als Wi -
derspruch zum Ehrenamt zu gelten. Eine auch geringe 
stundenbezogene Vergütung wird als interessanter Bau -
stein betrachtet. Doch sorgt die Gemengelage von 
Übungs   leiterpauschale, Ehrenamtspauschale, Gering fügi -
ger Beschäftigung und honoraren immer wieder für Kritik 
und Irritationen. Das Profil dessen, was landläufig als 
„Ehren amt“ bezeichnet wird, droht unscharf zu werden. 

Vorwort 

Diese handreichung präzisiert die Begriffe „Unent gelt lich -
keit“ und „Vergütung“ im Kontext von Ehrenamt. Sie klärt 
über die Formen von Vergütung sowie die rechtlichen Rah -
men bedingungen auf und lenkt den Blick zusätzlich auf al-
ternative Formen der anerkennung. neben einem kritischen 
Blick auf die Folgen von Vergütung im Ehrenamt formuliert 
diese handreichung handlungsempfehlungen bei der Ent-
scheidung für oder gegen eine Vergütung im Ehren amt und 
benennt deren Konsequenzen. 
 
Geeignete finanzielle Rahmenbedingungen müssen so wohl 
Ehrenamt, als auch alle Formen gemeinwohlbezogener tä-
tigkeiten ermöglichen und absichern. Insgesamt braucht 
gelingendes Ehrenamt unserer Einschätzung nach aber – 
auch gemessen an den Bedürfnissen der Ehren amt lichen – 
vor allem Fachpersonal, das die Engagierten quali fiziert be-
gleitet. hier sehen wir ein Feld, in dem eine finanzielle Inves-
tition ins Ehrenamt besser angelegt ist als in anderen For-
men der Vergütung. 
 
 
 
 
Oliver Merkelbch 
Diözesancaritasdirektor 

1   Von den beiden in der Fachliteratur verwendeten Begriffen „Vergütung“ 
und „Monetarisierung“ wird in dieser handreichung der Einheitlichkeit und 
Verständlichkeit halber durchgehend der Begriff „Vergütung“ verwendet. 
Er ist entnommen aus dem Freiwilligensurvey 2009 des Bundes -
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 



Unter einer tätigkeit wird das körperliche und das geistige 
handeln eines Menschen verstanden. Dabei werden „tä -
tig  keiten“ insgesamt in zwei Gruppen unterteilt: 

tätigkeiten, die dem Zeitvertreib dienen. 
tätigkeiten, die der Erfüllung individueller und/oder ge -
sell schaftlicher aufgaben dienen. Diese werden unter 

erfüllung der Caritas unverzichtbar, weil diese eigene Kom-
petenzen und Freiheiten mitbringen, unabhängig von tages- 
und berufspolitischen anforderungen. Ehren amt liche er-
bringen einen eigenen Beitrag für die Qualität karitativer ar-
beit. obwohl berufliche und ehrenamtliche arbeit Mitarbeit 
am gleichen Werk ist, unterscheiden sie sich in den Rah-
menbedingungen.  
 
Ehrenamt zeichnet sich aus durch: 

Unentgeltlichkeit, 
freie Zeiteinteilung, 
Freiwilligkeit, Engagement ohne Zwang, 
unterliegt nicht dem arbeits- bzw. Dienstrecht, 
keine Weisungsgebundenheit, 
Vereinbarungen zur aufgabengestaltung erfolgen
auf freiwilliger Basis, 
Ungebundensein an berufspolitische anforderungen. 

 
neben der Bezeichnung „Ehrenamt“ haben sich in den letz-
ten Jahren neue Begriffe wie „Freiwilliges Engage ment“, 
„bürgerschaftliches Engagement“ oder „Frei willi gen-arbeit“ 
etabliert. Daran wird deutlich, dass sich Eh ren amt in der 
Struktur, den Inhalten, aufgaben und gesetzlichen Rah-
menbedingungen weiterentwickelt hat. 
 
 

1.2.2. Formen von Ehrenamt mit Vergütung3 
Lerndienste Freiwilliges Soziales Jahr oder Freiwilliges 
Öko lo gisches Jahr  
Für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 
27 Jahren bietet das Freiwillige Soziale Jahr bzw. das Frei -
willige Ökologische Jahr eine gute Chance, etwas für sich 
und andere zu tun. Junge Menschen können nicht nur Er-
fahrungen sammeln und ihre Persönlichkeit weiterentwi-
ckeln, sondern sich auch beruflich orientieren. Die Frei willi -
gen dienste sind lerndienste. neben den Beiträgen zur So -
 zial versicherung trägt die Einsatzstelle die Kosten für Un ter -
kunft und Verpflegung und für ein angemessenes ta schen -
geld. Die Eltern der Freiwilligen haben einen an spruch auf 
Kindergeld. Diese Rahmenbedingungen sind im Gesetz zur 
Förderung der Jugendfreiwilligendienste vorgegeben. 
 

1.1. Berufs- oder Erwerbstätigkeit 
 
Unter Berufs- oder Erwerbstätigkeit werden alle institutio-
nalisierten tätigkeiten verstanden, die Menschen in der Re -
gel für finanzielle Geldleistungen regelmäßig erbringen und 
für die sie ausgebildet, erzogen oder berufen sind. 
 
In unserer Gesellschaft wird die Berufstätigkeit mit Geld ver -
gütet und dient der Sicherung des lebensunterhaltes. Die 
erwirtschafteten Geldleistungen dienen der „Be friedi gung“ 
der persönlichen Bedürfnisse wie Ernährung, Be kleidung 
und häuslichkeit oder denen der sozialen Gemeinschaft, 
z. B. Familie. 
 
Zur ausübung einer Berufstätigkeit werden in der Regel be   -
stimmte Fähigkeiten und Kenntnisse vorausgesetzt. Diese 
werden durch ausbildung oder Studium erworben. neben 
der Vollerwerbsarbeit haben sich weitere Formen ent -
wickelt, wie teilzeitbeschäftigung, Geringfügige Be schäf -
tigung, honorarmitarbeit, befristete arbeits ver hält nisse, ver-
schiedene arten von Praktika. 
 
Eine Berufs- oder Erwerbstätigkeit ist demnach gegeben, 
wenn: 

eine frei gewählte Form der erlaubten Erwerbsfähigkeit 
gegeben ist;   
diese nach eigenem Interesse gewählt wurde: sie zur 
Sicherung und Erhaltung der lebensgrundlage dient; 
diese auf Dauer angelegt ist. 

 
 
 

1.2. Formen des Ehrenamts im 
Caritasverband der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart 

1.2.1. Ehrenamt und Unentgeltlichkeit 
 
Ehrenamtliche sind auf allen Ebenen verbandlicher arbeit 
und in allen Feldern der Caritas tätig. Sie leisten hilfe und 
Unterstützung, üben aufsicht und leitung aus, vertreten 
politische anliegen und engagieren sich in der Seelsorge. 
Das Engagement von Ehrenamtlichen ist für die aufgaben -
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1. Tätigkeitsformen  
in der Caritas2

2   Übertragen auf die Caritas Rottenburg-Stuttgart nach der Kategori -
sierung für „gemeinwohlorientierte tätigkeiten“ aus der „Untersuchung 
zur Monetarisierung von Ehrenamt und Bürgerschaftlichem Engagement 
in Baden-Württemberg“ im auftrag des Ministeriums für arbeit und 
Soziales Baden-Württemberg, durchgeführt vom Zentrum für zivilgesell-
schaftliche Entwicklung. 

 

Tätigkeitsform 

Freiwillige und ehrenamtliche 
tätigkeit 

Qualifizierende gemeinwohl-
bezogene tätigkeiten 

neben- und quasi berufliche 
tätigkeit mit Gemeinwohlbezug 

Berufliche tätigkeitsformen mit 
Gemeinwohlbezug 

Beschreibung 

Eine unentgeltliche tätigkeits form mit 
Gemeinwohl orientie rung, die eine 
besondere Qualität aufweist. 

Qualifizierungsabsichten stehen im 
Mittelpunkt einer zeitlich begrenzten 
freiwilligen tätigkeit; die Finanzierung 
sichert die Beteiligung 

Engagierte werden mit einer neben-
beruflichen absicht, ein Einkommen 
zu erzielen, tätig. 

Fachkräfte werden mit der absicht, 
ein Einkommen zu erzielen, in einem 
gemeinwohlorientierten aufgabenfeld 
tätig. 

Form der Vergütung 

Keine, allenfalls 
auslagenersatz 

taschengeld 

Übungsleiterpauschale, 
geringfügige Be schäf -
tigungs  verhältnisse 

Gehalt 

Beispiel 

Ehrenamtliche, freiwillig 
Engagierte, ... 

Freiwilliges Soziales oder 
Ökologisches Jahr, 
Bundesfreiwilligendienst, ... 

nachbarschaftshilfe (hier: 
freiwillig Engagierte), ... 

hauptamtlich tätige in der 
Caritas, ... 3    Im Folgenden werden einige Beispiele aufgeführt, an denen deutlich wird, 

wie viele unterschiedliche Programme und organisationsformen von 
gemeinwohlorientiertem Engagement bestehen. Die Broschüre bietet 
keine vollständige Erfassung. 

 

dem Begriff „arbeit“ zusammengefasst. Der arbeits be -
griff selber gliedert sich wiederum in drei Bereiche: die 
Berufs- oder Erwerbstätigkeit, die haus- und Familien -
arbeit und die ehrenamtliche tätigkeit. 



Mit Zunahme der öffentlichen Bedeutung des ehrenamtli-
chen Engagements für die Zukunftsfähigkeit unserer Ge sell -
schaft entwickelten sich unterschiedliche Formen und Pro -
jekte freiwilligen Engagements mit je eigenen Rahmen be -
dingungen und anerkennungsformen. Eine wesentliche 
Veränderung erfolgte hinsichtlich der Unentgeltlichkeit. Die 
nachfrage nach einem Ehrenamt wurde oft verknüpft mit 
der Frage nach einer geringen stundenbezogenen Ver -
gütung. Einige landesprogramme nahmen diese Entwick -
lungen in ihre Förderprogramme auf. auswirkungen sind 
auch in den Diensten und Einrichtungen der Caritas zu spü-
ren. In bestimmten Bereichen wird ehrenamtliches En ga -
gement im Rahmen der gesetzlichen Vor gaben vergütet. 
 
In der fachlichen auseinandersetzung um die Vergütung im 
Ehrenamt wird darauf hingewiesen, dass auch in der „rei-
nen Form“ des Ehrenamtes Geld fließt – z. B. Erstattung von 
Fortbildungen oder Qualifizierungen, durch haftpflicht- und 
Unfallversicherung u.a. alle Maßnahmen, die der Vor be -
reitung, Begleitung und anerkennung des Ehren amtes die-
nen, sind ausdrücklich erwünscht und natürlich ohne Geld 
nicht möglich. aber sie dienen den ehrenamtlich handeln-
den Menschen nicht als „finanzielles“ Zubrot. 
 

2.1. Auslagenersatz und Aufwands -
entschädigung 

 

Es kommt häufig zu einer irreführenden Verwendung der 
beiden Bezeichnungen „auslagenersatz“ und „aufwands -
ent  schädigung“, die im Folgenden voneinander abgegrenzt 
werden. 
 
Auslagenersatz 
Der auslagenersatz5 ist aus rechtlicher Sicht nur jene Zah -
lung, die die tatsächlich angefallenen auslagen ersetzen soll 
(z. B. Fahrtkosten, Porto- oder telefonauslagen etc.). Diese 
und die Bezahlung von Qualifikations maßnahmen (z. B. teil-
nahmegebühren) sind rechtlich unproblematisch. hier zu 
gibt es keine höchstgrenzen. Die Erstattung von aus lagen 

 
Freiwilliges Engagement mit Übungsleiterpauschale 
Ein Beispiel für freiwilliges Engagement mit Übungs leiter -
pau schale im kirchlichen Bereich ist die or ga ni sierte nach -
barschaftshilfe. Das angebot der nach barschaftshilfe rich-
tet sich an ältere und kranke Menschen, an Menschen mit 
Behinderung sowie an pflegende ange hörige und Fa milien 
mit Kindern. Freiwillig Engagierte der or ganisierten nach-
barschaftshilfe werden auf ihre auf gabe vorbereitet und an-
geleitet bzw. begleitet. Für ihre tä tigkeit erhalten die Enga-
gierten eine finanzielle Vergütungspauschale im Rahmen 
der Übungsleiterpauschale. Frei  willig Enga gierte der nach-
barschaftshilfe können selbst ent scheiden, für welchen Ein-
satz und in welchem Zeit um fang sie sich engagieren wollen. 
Sie unterliegen nicht dem Dienst- und arbeitsrecht. 
 
Lerndienst Bundesfreiwilligendienst 
Der Bundesfreiwilligendienst ist grundsätzlich als Vollzeit be -
schäftigung zu leisten. nur die Freiwilligen, die älter als 27 
Jahre sind, können den Dienst auch in teilzeit von mindes-
tens 20 Stunden leisten. Die Freiwilligen sind durch ihre Ein -
satzstelle sozialversichert, erhalten Ver pfle gung und ta-
schengeld und werden für Bildungs tage frei ge  stellt. Der 
Kindergeldanspruch – sofern vorhanden – bleibt bestehen. 
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5   Entspricht dem aufwendungsersatz gemäß dem Bürgerlichen Gesetz -
buch. Der Begriff „auslagenersatz“ wurde der „Untersuchung zur 
Monetarisierung von Ehrenamt und Bürgerschaftlichem Engagement in 
Baden Württemberg“ im auftrag des Ministeriums für arbeit und Soziales 
Baden-Württemberg, durchgeführt vom Zentrum für zivilgesellschaftliche 
Entwicklung, entnommen. 

 
 

Landesprogramme wie Jugendbegleiter 
Im Zuge der Diskussion um die Ganztagesbetreuung an 
Schulen sollen die Schulen durch das Jugendbegleiter-Pro -
gramm für außerschulische Institutionen und für engagierte 
Bürgerinnen und Bürger geöffnet werden. hierzu soll qua-
lifiziertes Ehrenamt von Vereinen, Verbänden, Kirchen und 
Eltern in die Ganztagesbetreuung integriert werden. Die Ju-
gendbegleiter bieten eigenständige Bildungs- und Betreu-
ungsangebote in den Schulen an. Die Verant wor tung für 
diese Form des Engagements trägt die Schul leitung. Im 
Rah menvertrag sind Vereinbarungen zu Quali fikation, Zu-
verlässigkeit, Kooperation, Einsatz, Ver siche rung und Kos-
ten getroffen. als besondere Form der an er kennung erhal-
ten Freiwillige eine stundenweise Ver gütung auf der Basis 
der Übungsleiterpauschale. Dabei legt die „Schulleitung die 
höhe der aufwandsentschädigung fest und kann einen je-
weils angemessenen Stundensatz definieren.“ 4 
 
 
 

2. Vergütung im Ehrenamt

4   https://jugendbegleiter.de/programm/ 
     Zugriff: 19.04.2022, 16:48 Uhr. 
 



über den auslagenersatz darf aber keine „versteckte“ Ver-
gütung sein. nicht erstattet werden kann in diesem Zusam-
menhang der aufwand für Zeit (typisches ar  beitsverhältnis). 
 
Aufwandsentschädigung 
Sobald die Zahlung über den reinen Ersatz der auslagen hi-
nausgeht und in der Regel eine von aufwendungen un ab -
hängige, z. B. zeitorientierte Zahlung geleistet wird, liegt eine 
aufwandsentschädigung für Verdienst- oder Zeit aus fall vor, 
mag der Betrag auch noch so gering sein. Eh ren amtlich En-
gagierte erzielen damit ein Einkommen. Erst im Wei teren 
stellt sich dann ggf. die Frage, ob eine Steuer er leich terung 
(z. B. über die sogenannte Übungsleiter pauschale) zum 
tragen kommt. 
 
 

2.2. Unfall- und Haftpflicht -
versicherung 

 
alle Ehrenamtlichen, die sich im Caritasverband der Diö -
zese Rottenburg-Stuttgart e. V. oder bei einem seiner Mit -
glieder sozial engagieren, sind sowohl in der gesetzlichen 
Unfallversicherung als auch in der haftpflicht ver sicherung 
versichert. Die Beiträge für die Unfall- und haftpflicht ver -
sicherung übernimmt der jeweilige träger, in dessen Diens-
ten sich die Ehrenamtlichen einbringen. 
 
 

2.3. Übungsleiterpauschale 

Die sogenannte „Übungsleiterpauschale“ in höhe von bis 
zu 3.000 Euro pro Jahr ist steuer- und sozialversicherungs-
frei6 und gilt für eine nebentätigkeit in einem eingeschränk-
ten aufgabenbereich (z. B. Betreuung, Übungs leiter). Der 
Umfang der nebentätigkeit darf zeitlich nicht mehr als ein 
Drittel eines vergleichbaren Vollzeitberufs in anspruch neh-
men. 
Die Übungsleiterpauschale kann bei folgenden Voraus set -
zungen gewährt werden: 
 

Die tätigkeit muss im Dienst oder auftrag einer öffentli-
chen oder öffentlich-rechtlichen Institution, eines ge -
mein nützigen Vereins, einer Kirche oder vergleichbaren 
Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger 
oder kirchlicher Zwecke ausgeübt werden. 

 

Die tätigkeit darf nicht im hauptberuf ausgeübt werden, 
wobei eine tätigkeit als nebenberuflich gilt, wenn sie 
zeitlich nicht mehr als ein Drittel eines vergleichbaren 
Vollzeitberufs in anspruch nimmt. 

 
Pro Person und Jahr können 3.000 Euro steuer- und so-
zialabgabenfrei hinzuverdient werden. lediglich der die-
sen Betrag übersteigende teil nebenberuflicher Einnah-
men muss versteuert werden. 

 
 

2.4. Ehrenamtspauschale 
Die Ehrenamtspauschale von 840 Euro im Jahr ist ebenfalls 
steuer- und sozialversicherungsfrei7. Sie kann für jede 
ehren amtliche tätigkeit in anspruch genommen werden, 
wenn sie für gemeinnützige Vereine, kirchliche oder öffent-
liche Einrichtungen erfolgt. 
 
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein: 

Die tätigkeit muss der Förderung von gemeinnützigen, 
mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen. 
Die tätigkeit muss nebenberuflich ausgeübt werden, al-
so zeitlich nicht mehr als ein Drittel eines vergleichbaren 
Vollzeitberufs in anspruch nehmen. 
Zahlungen einer oder mehrerer Einrichtungen für neben-
berufliche tätigkeiten sind bis zur höhe von insgesamt 
840 Euro pro Jahr und Person steuer- und so zial -
abgabenfrei. Darüber hinausgehende Beträge sind zu 
versteuern. 

 
 

2.5. Kombinationsmöglichkeiten unter-
schiedlicher Tätigkeits formen  
bei demselben Dienst geber: 
Übungs leiter pauschale, 
Ehren amts pauschale, 
Geringfügige Beschäftigung 

 
Der Gesetzgeber ermöglicht die Kombination unterschied-
licher Beschäftigungsformen. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die tätigkeit, für die die Übungsleiterpauschale bzw. 
die Ehrenamtspauschale gewährt wird, nebenberuflich aus-
geübt werden muss. Eine Kombination von hauptberufli-
cher tätigkeit und einem Engagement im Rahmen der 
Übungsleiterpauschale oder Ehrenamtspauschale im sel-
ben tätigkeitsfeld und demselben Dienstgeber, ist gesetz-
lich nicht erlaubt. 
 

8                  VERGÜtUnG IM EhREnaMt 9VERGÜtUnG IM EhREnaMt

6   nach § 3 abs. 3 nr. 26 EStG (Einkommensteuergesetz). 
Stand: Januar 2021 

7    nach § 3 nr. 26a EStG (Einkommensteuergesetz). 
 

 
 
8    Quelle für die grafische Übersicht: Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V., Kompetenzzentrum Unternehmenspolitik, Mai 2021. 
 

Eine tätigkeit gilt als nebenberuflich, wenn die „arbeitszeit“ 
nicht mehr als ein Drittel einer vergleichbaren Vollzei ter -
werbs tätigkeit, also in der Regel 13 Stunden pro Woche, 
umfasst. Eine tä tigkeit wird dann nicht mehr nebenberuflich 
ausgeübt, wenn sie als teil der haupttätigkeit anzusehen 
ist. 
 

Kombination von geringfügigem Beschäftigungs ver -
hältnis und Übungsleiterpauschale bis zu einer Sum-
me von max. 700 Euro monatlich ist möglich, wenn das 
geringfügige Beschäftigungsverhältnis und die neben-
berufliche tätigkeit keine einheitliche tätigkeit darstellen 
oder das geringfügige Beschäftigungs ver hältnis und die 
Übungsleiterpauschale eine einheitliche tätigkeit dar-
stellen, aber als nebenberufliche tätigkeit einzustufen 
sind. 

 
Kombination von geringfügigem Beschäftigungs ver -
hältnis und Ehrenamtspauschale ist möglich, wenn es 
sich um eine nebenberufliche tätigkeit handelt. 

 

Kombination von Übungsleiterpauschale und Ehren -
amts pauschale ist nur möglich, wenn es sich um un ter -
schiedliche aufgaben handelt. Wenn bereits für dieselbe 
tätigkeit eine Übungsleiterpauschale geltend gemacht 
wird, kann keine Ehrenamtspauschale in anspruch ge-
nommen werden und umgekehrt. 

 
Kombination von Übungsleiterpauschale und Üb ungs   -
 leiter pauschale ist möglich, bei unterschiedlichen tätig-
keiten. allerdings darf die einheitliche Grenze von 3.000 
Euro im Jahr nicht überschritten werden.   

Haupttätigkeit

Geringfügige 
Beschäftigung 
(bis 450 Euro mtl.)

Übungsleiter- 
freibetrag 
(bis 3.000 Euro jährlich)

Ehrenamts- 
pauschale 
(bis 840 Euro jährlich)

Honorar- 
tätigkeit 

GLEICHZEITIGE 
KOMBINATION 
ZULÄSSIG?

in der Regel 
nur eine

unzulässig 

nur zulässig wenn  
unterschiedliche 
Aufgaben 

zulässig

kritisch

Haupttätigkeit

Höchstbetrag;  
es erfolgt eine 
Zusammenrechung

zusammen bis 
700 Euro/mtl.  
rechtlich zulässig

zulässig 

kritisch

Geringfügige 
Beschäftigung 
(bis 450 Euro mtl.)

zulässig bis zu einer  
einheitlichen Grenze  
von 3.000 Euro

unzulässig; es sei denn 
unterschiedliche 
Tätigkeiten

zulässig 

Übungsleiter- 
freibetrag 
(bis 3.000 Euro jährlich)

Höchstbetrag;  
es erfolgt eine 
Zusammenrechung

zulässig 

Ehrenamts- 
pauschale 
(bis 840 Euro jährlich)

zulässig

Honorar- 
tätigkeit 

Übersicht: Rechtlich mögliche Tätigkeitskombinationen beim selben Träger unter Ausschöpfung von Obergrenzen 
und Freibeträgen – soweit die jeweiligen Voraussetzungen eingehalten sind8: 
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Ehrenamt braucht anerkennung. Eine gute anerkenn ungs -
kultur ist ein wesentlicher Beitrag von Einrichtungen und 
Diensten zur Gewinnung und Wertschätzung ehrenamtlich 
engagierter Frauen und Männer. Formen der anerkennung 
reichen von Glückwünschen zu besonderen anlässen bis 
zu großen Dankeschön-Festen und Preisverleihungen. 
 
Die Formen der anerkennung sind im Folgenden in zwei 
Ka te gorien eingeteilt: in nicht-materielle und materielle an -
er kennungsformen. Bei der anerkennungskultur ist da rauf 
zu achten, dass die materielle Form der stundenbezogenen 
Vergütung nicht als anerkennungsinstrument ausgewiesen 
wird. anerkennung im Ehrenamt soll nicht über Geld erfol-
gen. 
 
 

3.1. Formen der Anerkennung 
Dem Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V 
ist es ein großes anliegen, das Engagement seiner ehren-
amtlich engagierten Frauen und Männer wertzuschätzen 
und zu würdigen. In den Richtlinien „Des Menschen Werk 
würdigen“9 hat der Diözesancaritasverband die Rahmen be -
din gungen für Ehrungen, auszeichnungen und Preise zu-
sammengestellt. 
 
 

Nicht-materielle Anerkennung  
Ehrungen und Aus zeich nungen: 
 

Verdienstmedaille, Martinusmedaille, Martinusnadel, Eh -
ren zeichen in Silber und Gold, Ehrenurkunde des Cari-
tasverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V. 
Preise: lea – leistung-anerkennung-Engagement, Mit -
tel standspreis für soziale Verantwortung in Baden-Würt-
temberg  

3. Anerkennung im Ehrenamt 
und freiwilligen Engagement 

Anerkennung durch Öffentlichkeits ar beit: 
 

Berichte über das Engagement in öffentlichen und ver-
bandlichen Medien (bspw. Sozialcourage) 
Dankeschön-Veranstaltungen 
Empfänge bei Persönlichkeiten des öffentlichen lebens 
Veranstaltungen zur Woche des bürgerschaftlichen En -
ga gements oder zum tag des Ehrenamts am 5. De zem -
ber jeden Jahres  

 

Direkte, persönliche Aner ken nung: 
 

ständige Kontakte und Gespräche zwischen den haupt -
 beruflichen und Ehrenamtlichen 
Einladung zu Festen und Feiern der organisation 
angebote zur Beteiligung und Mitsprache, Übergabe 
von Verantwortung 
Gratulation zu persönlichen Ereignissen 
Dankesschreiben 

 

Nachweise über die Tätigkeit und Qualifikation: 
 

Ehrenamtsnachweise Baden-Württemberg oder eigene 
nachweisformen 
Bescheinigungen über teilnahme an Qualifizierungs -
maß  nahmen 
Eintrag von ehrenamtlichem Engagement von Schü -
ler*in nen ins Zeugnis 
auf Wunsch ein schriftlicher nachweis des ehrenamtli-
chen Engagements 

 
 

Materielle Anerkennung  
Finanzielle Leistungen: 
 

Erstattung von Fahrtkosten, telefon, Porto u. a. 
kostenfreie teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen 
bzw. Erstattung von Weiterbildungs- und ausbildungs -
kursen 
Geld-Preise bei Wettbewerben 
Ermäßigungen: freier/ermäßigter Eintritt in städtische 
und verbandliche Einrichtungen, kostenlose nutzung 
von öffentlichen nahverkehrsmitteln 
Steuerfreibetrag für aufwandsentschädigungen 
(Üb ungs  leiterpauschale, Ehrenamtspauschale)  

 

Sachleis tun gen: 
 

Geschenke 
Freikarten für Veranstaltungen 
Sachpreise bei Wettbewerben 

 

Vergünstigungen: 
 

Sonderurlaub 
anerkennung der erworbenen Qualifikationen 

 

9    Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Des Menschen Werk 
würdigen. Richtlinien für Ehrungen, auszeichnungen und Preise des 
Deutschen Caritasverbandes und des Caritasverbandes der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart, Stuttgart 2009. 



Der Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V. 
empfiehlt bei der Begleitung, Förderung und anerkennung 
von Ehrenamt folgende aspekte zu bedenken: 
 

Ehrenamtliches Engagement kann auch ohne Ver gü -
tung erfolgreich wertgeschätzt und gestärkt werden. 
Ge  eignete Formen der anerkennung (bspw. direkte, 
per sönliche anerkennung, nachweise über tätigkeiten, 
einen auslagenersatz oder die Finanzierung geeigneter 
Bildungsmaßnahmen) unterscheiden sich positiv von ei-
ner anerkennung entsprechend der Erwerbsarbeit. Es 
lohnt sich für die jeweiligen träger, diese Formen der an -
er kennung und Wertschätzung ehrenamtlicher tä tig -
keiten zu kultivieren und zu erweitern. 

 
Die Vergütung von Ehrenamt ist grundsätzlich möglich, 
sollte aber in jedem Fall kritisch geprüft werden. auf -
grund des besonderen Stellenwertes und der Eigenart 
des Ehrenamtes ist zu bedenken, dass es ideal wäre, 
der unentgeltlichen ehrenamtlichen tätigkeit entschie-
den den Vorrang zu geben. 

 
nach sorgfältigem abwägen kann es teilweise zu einer 
Ent scheidung für eine Vergütung einer ehrenamtlichen 
tätigkeit kommen. In diesem Fall soll die Entscheidung 
begründet und diese Begründung dokumentiert wer-
den. Ebenso sind die gesetzlichen Rahmen be ding -
ungen der Einkommensteuer und der Sozial ver siche -
rung zu beachten. 

 

Werden aus fachlichen Gründen die vom Gesetzgeber 
erlaubten Kombinationsmöglichkeiten von Ehren amts -
pauschale, Übungsleiterpauschale und Geringfügiger 
Be schäftigung genutzt, hilft die tabelle unter Punkt 2.5 
(vgl. Seite 9) dabei, die Kombinationsmöglichkeiten und 
ihre Grenzen zu berücksichtigen. Gleichzeitig sollte wie-
derum eine schriftliche Begründung für die gewählte 
Kombination festgehalten werden. Insbesondere kön-
nen bei der Kombination „hauptberufliche tätigkeit“ und 
„Übungsleiterpauschale“ sozialversicherungsrechtliche 
hürden auftreten. 

 
Zu beachten ist auch, dass keine Regelaufgaben in ein 
ehrenamtliches Engagement mit pauschaler finanzieller 
Ver gütung umgewandelt werden sollten. 

   Eine Senkung der Personalkosten im Feld der sozialen 
arbeit unter Verwendung der finanziellen Fördermittel für 
ehrenamtliche aktivitäten ist nicht zielführend und wi -
derspricht dem Grundgedanken ehrenamtlichen Enga-
gements.  

 
Darüber hinaus sollten über diese Fördermittel keine ar -
beits plätze im niedriglohnbereich aufgebaut werden. 
Ent wicklungen, die der Entstehung und dem aufbau ei -
nes niedriglohnsektors zuträglich sind, sollen keinesfalls 
gefördert werden. aufgaben, die im Rahmen der 
Übungsleiterpauschale wahrgenommen werden, sollten 
als zusätzliche angebote konzipiert und gegenüber den 
hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so-
wie der Öffentlichkeit als solche benannt werden.  
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Gewöhnungseffekt tritt ein 
Die aufnahme einer ehrenamtlichen tätigkeit erfolgt in der 
Reg el aus eigenem antrieb, aus intrinsischen Motiven. ne -
ben dem wichtigen anliegen anderen Menschen zu helfen, 
geht es Engagierten auch um die Weiterentwicklung per-
sönlicher Kompetenzen. Die Möglichkeit eines Zuver diens -
tes spielt bei der Suche nach einem Ehrenamt meist keine 
Rolle. Ehrenamt versteht sich als zivilgesellschaftliche 
Selbst  verständlichkeit mit eigenen anerkennungsformen 
und Rahmenbedingungen. 
 
trotzdem wird auch im Caritasverband der Diözese Rot ten -
burg-Stuttgart e. V. und bei seinen Mitgliedern Ehren amt mit 
finanziellen „Gratifikationen“ z. B. mit pauschaler Vergütung 
„belohnt“. Der Weg der Vergütung scheint ein geeignetes 
Mittel zu sein, um dem Kon kurrenz druck bei der Gewin-
nung von freiwillig En gagierten begegnen zu können. Ist der 
Weg der Vergütung einmal eingeschlagen, ist er kaum noch 
umkehrbar, wird dies doch von den Engagierten leicht als 
ein Verlust der anerkennung em pfunden. In der Folge be-
enden doch immer wieder Eh ren amtliche ihr Engagement, 
wenn die Vergütung wegfällt. Geldzahlungen, so ist zu kon-
statieren, haben offensichtlich einen Gewöhnungseffekt. 
neben dem intrinsischen Motiv „anderen Menschen zu hel-
fen“ spielt der von außen gesteuerte Beweggrund „eine fi-
nanzielle Ver gütung zu erhalten“, eine wichtige Rolle. 
 
Eigensinn verändert sich 
Mit der finanziellen Gratifikation des Ehrenamtes kommt 
schleichend die logik der Erwerbsarbeit ins Spiel. Das 

Ehren amt rückt in die nähe von beruflichem handeln. Mit 
der Vergütung wächst der anspruch der Planbarkeit, Ver -
bindlichkeit und „Weisungsgebundenheit“ und der Qualität 
an das Ehrenamt, was in der Praxis zur Einführung verbind-
licher Dienstpläne für Ehrenamtliche führen kann bzw. führt. 
Das wiederum hat erhebliche auswirkungen auf die Selbst-
bestimmung der Ehrenamtlichen hinsichtlich der Zeit- und 
aufgabeneinteilung. In der Folge kommt es zur Ent -
 grenzung der Rolle der beruflichen und ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Praxis führt dies zu ei-
nem Spannungsfeld zwischen den beiden akteuren, in dem 
sich die beiden Formen sozialen handelns nicht mehr ge-
genseitig befruchten, sondern blockieren. Die ab gren zung 
zwischen ehrenamtlichem Engagement und haupt be -
ruflichem professionellem Dienst wird unscharf. 
 

Wahr nehmung verändert sich 
Durch die pauschale finanzielle Vergütung rückt das Ehren-
amt mehr und mehr in ökonomische nützlichkeits zu sam -
men hänge sowohl in den eigenen Diensten und Einrichtun-
gen als auch in der öffentlichen Wahrnehmung. nicht nur 
Eh ren amtliche stellen den ökonomischen nutzen vermehrt 
in den Vordergrund; auch von staatlicher Seite wird ver-
sucht, die öffentlichen ausgaben zu begrenzen, indem auf-
gaben in die Verantwortung von Bürgerinnen und Bürgern 
gegeben werden. 

4. Mögliche Wirkung von  
Vergütung im Ehrenamt:  
Einige kritische Anmerkungen 5. Handlungsempfehlungen
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